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1. VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

Qualitätssicherung wird oft mit 
Kontrolle verwechselt. Eine Irr-
meinung, die große Verunsiche-
rung mit sich bringt.

Maßnahmen zur Qualitätssiche-
rung schaffen die Grundvoraus-
setzung, um Qualität erzeugen zu 
können. Eine regelmäßige Quali-
tätsüberprüfung unterstützt den 
stetigen Verbesserungsprozess. 
Alles dreht sich um das Qualitäts-
prinzip des Demingkreises von 
Planen, Umsetzen, Überprüfen 
und  Handeln.

Qualitätsarbeit schafft aber nicht 
nur Qualität im ärztlichen Han-
deln. Sie ist auch ein wesentlicher 
Faktor, um das Vertrauen der Pati-
entinnen und Patienten zu gewin-
nen und zu erhalten. Dies gelingt 
nur, wenn man das Bemühen um 
Qualität auch darlegt und auf-
zeigt. 

Dazu dient ein Qualitätszertifi-
kat.  Es belegt, dass in einer Praxis 
Qualitätsarbeit geleistet wird und 
notwendige Maßnahmen (z.B. in 
Bezug auf Hygiene, sichere Doku-
mentation, Patientenaufklärung) 

umgesetzt wurden. Damit können 
Ihre Patientinnen und Patienten 
sicher sein, dass Behandlungs-
qualität und Patientensicherheit 
an erster Stelle stehen. 

Warum diese Broschüre?

Diese Broschüre soll Ihnen als Un-
terstützung dienen, um Qualitäts-
standards zu erfüllen; sich ständig 
zu verbessern. Sie soll insbesonde-
re aber helfen, dass Sie sich best-
möglich auf eine bevorstehende 
Evaluierung Ihrer Praxis vorberei-
ten können. 

Im kleinen „1x1 der ärztlichen 
Qualitätsevaluierung“ sind alle 
wesentlichen Kriterien der Qua-
litätssicherungsverordnung des 
Bundes und Hygieneverordnung 
der Österreichischen Ärztekam-
mer kurz und prägnant auf den 
Punkt gebracht. 

Wir hoffen, dass die Broschü-
re damit für Sie ein Wegweiser 
und Leitfaden zum erfolgreichen 
Abschluss der gesetzlich vorge-
schriebenen Qualitätsevaluierung 
Ihrer Praxis wird.

Dr. Artur Wechselberger
Referent für QS & QM der  

Österreichischen Ärztekammer

Mag. Wolfgang Moritz
Geschäftsführer der 
ÖQMED GmbH

OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der 

Österreichischen Ärztekammer
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2. SELBSTEVALUIERUNG – WIESO?

Die Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitäts-
management in der Medizin (ÖQMED) wurde 2004 von der Österrei-
chischen Ärztekammer gegründet und führt auf Basis der geltenden 
Qualitätssicherungsverordnung (QS-VO) österreichweit die Selbsteva-
luierung aller ärztlichen Ordinationen und Gruppenpraxen* hinsicht-
lich Einhaltung der in dieser Verordnung definierten Qualitätskriterien 
durch. Dies geschieht unabhängig davon, ob Verträge mit Kranken-
kassen bestehen oder nicht.

In die Qualitätssicherungsverordnung fließen neben ärzterechtlichen 
Bestimmungen eine Reihe weiterer Gesetze und Verordnungen ein, 
deren Einhaltung im Zuge der Selbstevaluierung beurteilt werden 
muss. Bspw. das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, das Bundes-Behin-
dertengleichstellungsgesetz, die Medizinproduktebetreiberverord-
nung etc.

Die Evaluierung ist in Bundesländerwellen unterteilt. Anhand der fol-
genden Liste sehen Sie, wann die Evaluierung in welchem Bundesland 
geplant ist.

Welle 1: Niederösterreich und Vorarlberg 2023

Welle 2: Salzburg und Steiermark 2024

Welle 3: Kärnten, Burgenland und Tirol 2025

Welle 4: Wien 2026

Welle 5: Oberösterreich und Sammelwelle 2027

* Gruppenpraxen sind Zusammenschlüsse von Ärztinnen (Gesellschafterinnen) in der Rechtsform 

einer OG (Offenen Gesellschaft) oder einer GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Ordinationsgemeinschaften, in denen Ärztinnen Ordinationsräume und/oder medizintechnische 

Geräte gemeinsam nutzen, sind KEINE Gruppenpraxen.
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Die Selbstevaluierung beginnt mit 
einem Brief der ÖQMED und dem 
Beantworten eines Fragebogens.

Mängel nach der Selbstevaluie-
rung? – Im Mängelbehebungsauf-
trag steht genau, wie Sie Abwei-
chungen beheben können.

Aus allen Ordinationen wird eine 
bestimmte Stichprobe gezogen. 
In die Stichprobe fallende Ärzte 
werden darüber per Post infor-
miert und von einem ärztlichen 
Kollegen besucht.

Mängel nach der Überprüfung? 
– Im Mängelbehebungsauftrag 
steht genau, wie Sie Abweichun-
gen beheben können.

Wurden keine Mängel festgestellt 
oder die aufgezeigten Mängel be-
hoben und ggf. die Überprüfung 
abgeschlossen, erhalten Sie vom 
BIQG Ihr persönliches Zertifikat. 

3. SELBSTEVALUIERUNG – WIE?

Hier finden Sie eine kurze Beschreibung, wie die Evaluierung abläuft. 
Details zu den einzelnen Schritten finden Sie im folgenden Kapitel.

Übergang in den Zuständigkeitsbereich des BIQG 
(siehe Kapitel 3.6)

SELBSTEVALUIERUNG

MÄNGELBEHEBUNG NACH 

SELBST EVALUIERUNG

MÄNGELBEHEBUNG NACH 

ÜBERPRÜFUNG

STICHPROBENÜBERPRÜFUNG

ZERTIFIZIERUNG
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3.1 Welchen Nutzen habe 
ich?

• Das Bewusstsein in Hinblick 
auf die Qualitätssicherung 
verbessert sich stetig.

• Die Rechtssicherheit durch 
den Nachweis der Einhaltung 
der gesetzlichen Vorgaben.

• Bei Einhaltung der Kriterien 
der Qualitätssicherungsver-
ordnung ist man auch für 
Kontrollen durch die Behör-
de/andere Kontrollen grund-
sätzlich gut gewappnet.

• Geregelte, festgelegte Doku-
mentationen und Abläufe er-
leichtern die tägliche Arbeit 
und sind auch hilfreich, zum 
Beispiel bei Einschulung neu-
er Mitarbeiterinnen, der kla-
ren Zuordnung und der Dele-
gation von Aufgaben.

3.2 Wie läuft die Evaluie-
rung ab?

Sie erhalten die Aufforderung 
zur Selbstevaluierung Ihrer Ordi-

nation eingeschrieben per Post 
und können den Fragebogen zur 
Selbstevaluierung bequem ON-
LINE über das Internet ausfüllen.

Die Adresse zur Online-Evaluie-
rung finden Sie auf dem Brief, ge-
nauso wie weitere Inormationen, 
wie die Selbstevaluierung durch-
geführt werden kann.

Die Anmeldung erfolgt mittels 
SSO (Single-Sign-On) der Österrei-
chischen Ärztekammer. 

Der Fragebogen passt sich basie-
rend auf Ihren Angaben (Indivi-
dualisierungsfragen) automatisch 
an die Gegebenheiten in Ihrer Or-
dination an. Dies bedeutet, dass 
Ihnen ausschließlich jene Fragen 
gestellt werden, die Sie betreffen. 
Nicht auf Sie zutreffende Fragen 
werden vom System ausgeblen-
det.

Die Frist für die Durchführung be-
trägt vier Wochen. 

Wurde die Evaluierung nicht frist-
gerecht durchgeführt, erfolgt 
eine neuerliche Aufforderung zur 
Durchführung der Selbstevaluie-
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rung sowie gegebenenfalls eine 
Vor-Ort-Überprüfung.

3.3 Fragebogenindividuali-
sierung

Was bedeutet „Empfangen Sie 
Patienten, Klienten, Kunden?“?

In allen Fällen, in denen Kunden-
verkehr in der Praxis herrscht, ist 
diese Frage mit JA zu beantwor-
ten. In seltenen Fällen gibt es Ordi-
nationen, die ärztliche Leistungen 
erbringen, ohne Kundenkontakt 
zu haben (z. B. Labore ohne Pro-
bengewinnung).

Auch wenn Sie rein gesprächsba-
siert tätig sind und keine körperbe-
zogene Untersuchung durchfüh-
ren, haben Sie Patientenempfang. 
Dies gilt auch für Praxen, die zur 
reinen Befundbesprechung ge-
nutzt werden.

Was bedeutet „körperbezogene  
Behandlung“ bzw. „gesprächsba-
sierte Behandlung“?

körperbezogen: jede Behand-
lungsform, bei der entweder in 
die Haut eingedrungen wird oder 
Kontakt mit potentiell infektiö-

sem Material besteht. Bereits die 
ausschließliche Auskultation zählt 
zur körperbezogenen Behand-
lungsmethode.

gesprächsbasiert: andere Behand-
lungsformen, bei denen kein Kon-
takt mit potentiell infektiösem 
Material besteht

Wieso wird nach der Trennung 
zwischen Arzt-/Personal- und Pa-
tiententoilette gefragt?

Weil in der Arzt-/Personaltoilette 
zusätzlich zur Waschgelegenheit 
ein Desinfektionsmittelspender 
vorhanden sein muss.

Arzt- und Patiententoilette müs-
sen nicht getrennt sein. Ist eine 
Toilette zur gemeinschaftlichen 
Nutzung durch den Arzt und Pa-
tienten vorhanden, gelten für die-
se die Vorgaben einer Arzttoilette.

Welchen Behandlungsraumtyp 
habe ich in meiner Praxis?

Der Typ bestimmt sich durch die 
darin ausgeführten Tätigkeiten. 
Die Hygieneverordnung der ÖÄK 
unterscheidet vier Typen:
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• klassische allgemeinmedi-
zinische Tätigkeiten wie z. B. 
Blutabnahmen, Infusionen, 
kleine Wundversorgungen, 
Verbandswechsel, Nahtentfer-
nungen, einfache endoskopi-
sche Untersuchungen, physi-
kalische Therapie (Typ 1)

• kleine invasive Eingriffe und in-
vasive Untersuchungen, einfa-
che Eingriffe wie z. B. Kolosko-
pie, Gastroskopie, Zystoskopie, 
Wundversorgungen, kleine 
dermatologische Eingriffe so-
wie kleine invasive Eingriffe 
und invasive Untersuchun-
gen mit geringem Risikoprofil 
auch unter Analgosedierung 
– keine Allgemeinanästhesie 
(Typ 2)

• größere Wundversorgungen, 
größere dermatologische und 
invasive Eingriffe mit erhöhter 
Infektionsgefahr, Allgemein-
anästhesie zulässig mit ent-
sprechender Entlüftung (Ein-
griffsraum, Typ 3)

• Operationen (Typ 4)

Daraus ergeben sich unterschied-
liche Anforderungen hinsichtlich 
technischer und sanitärer Ausstat-
tung.

Wieso muss ich angeben, ob ich 
Personal in der Ordination be-
schäftigt habe?

Einige Kriterien der Qualitätssi-
cherungsverordnung beziehen 
sich auf das Personal. Wenn kein 
Personal in der Praxis beschäftigt 
ist, werden diese Punkte nicht ab-
gefragt. Bitte beachten Sie: Für die 
QS-VO ist es unerheblich, in wel-
chem Arbeitsverhältnis das Per-
sonal steht, wesentlich ist die An-
wesenheit. Aus diesem Grund sind 
auch in der Praxis tätige Familien-
mitglieder als Personal zu werten.

3.4 Selbstevaluierung – und 
dann?

Der Fragebogen zur Selbstevalu-
ierung wird online sofort ausge-
wertet. Das bedeutet, Sie sehen 
zeitnah, ob die Selbstevaluierung 
Ihrer Ordination ohne Mängel 
oder mit Mängeln abgeschlossen 
wurde. 
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3.5 Was passiert, wenn ich 
Fragen mit „nein“ be-
antworte?

Wenn Sie die Selbstevaluierung 
Ihrer Ordination mit Mängeln ab-
geschlossen haben, dann erhalten 
Sie in weiterer Folge per Post ei-
nen Mängelbehebungsauftrag, in 
dem die zu behebenden Mängel 
aufgelistet sind. Die Frist zur Män-
gelbehebung beträgt nach Aus-
stellung vier Wochen. Der Nach-
weis, dass die Mängel behoben 
wurden, kann durch die Übermitt-
lung von geforderten Unterlagen, 
Rechnungen oder durch Fotodo-
kumentation erfolgen. 

3.6 Was hat es mit den 
Überprüfungen auf 
sich?

Seit einer Änderung der gesetz-
lichen Grundlagen, geht die Ko-
ordination der Qualitätssicherung 
ab diesem Schritt in den Zustän-
digkeitsbereich des Bundesinsti-
tut für Qualität im Gesundheits-
wesen (BIQG) über.

Wurde die Selbstevaluierung Ihrer 
Ordination ohne Mängel komplet-
tiert oder wurden alle Mängel im 
Zuge der Mängelbehebung nach-
weislich behoben, so ist das Evalu-
ierungsverfahren noch nicht ganz 
abgeschlossen, da nun das BIQG 
eine bestimmte Anzahl der evalu-
ierten Ordinationen stichproben-
artig zu überprüfen hat. 

Die Stichprobe wird durch einen 
elektronischen Zufallsgenerator 
gezogen. Wenn Sie in de Stichpro-
be fallen, werden Sie umgehend 
darüber informiert, dass sich ein 
Peer zwecks Terminvereinbarung 
mit Ihnen in Verbindung setzt. 

Peers sind erfahrene und speziell 
geschulte Ärztinnen und Ärzte, 
mehr Infos dazu finden Sie auf 
Seite 21.
 
Darüber hinaus erhalten Sie eine 
individuelle Checkliste zur Vorbe-
reitung. 

Im Anschluss an den stichpro-
benartigen Vor-Ort-Besuch erhal-
ten betroffene Ordinationen und 
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Gruppenpraxen vom BIQG eine 
Niederschrift, zu der innerhalb 
von 14 Tagen eine Stellungnahme 
abgegeben werden kann. 

Sofern Mängel evident wurden, 
wird nach Ablauf der 14-tägigen 
Stellungnahmefrist vom BIQG ein 
Mängelbehebungsauftrag ausge-
stellt. 

Die Frist zur Mängelbehebung 
beträgt nach Ausstellung eben-
falls vier Wochen. Die Mängelbe-
hebung kann durch den Nachweis 
von angeforderten Unterlagen, 
Rechnungen oder durch Foto-
dokumentation gegenüber dem 
BIQG erfolgen. Welche Nachweise 
genau nötig sind, wird im Män-

gelbehebungsauftrag genau be-
schrieben.

Ergibt die stichprobenartige Über-
prüfung keine Mängel, so kann die 
Ordination zertifiziert werden. 

Wenn Ihre Ordination für keine 
stichprobenartige Überprüfung 
gezogen und die Evaluierung 
ohne Mängel abgeschlossen 
wurde, dann wird die Ordination 
ebenfalls zertifiziert. 

Das Zertifikat bestätigt der Or-
dination bzw. Gruppenpraxis die 
Einhaltung der Qualitätskrite-
rien der gültigen Qualitätssiche-
rungsverordnung und wird für alle 
Praxen vom BIQG ausgestellt. 
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4.1 Patientinnenversor-
gung, Erreichbarkeit

1. Deklarierte Öffnungszei-
ten

2. Information über ärztliche 
Vertretung oder einen ver-
lässlichen Kontakt, über 
den man die Vertretung in 
Erfahrung bringen kann

3. Information über bauliche 
Gegebenheiten (www.arzt-
barrierefrei.at) und Fremd-
sprachenkenntnisse sowie 
ob bzw. unter welchen or-
ganisatorischen Voraus-
setzungen Hausbesuche 
durchgeführt werden

4. Gewährleistung von ver-
traulicher Kommunikation

4.2 Brandschutz

Es müssen ausreichend Feuer-
löscher mit gültiger Prüfplakette 
vorhanden sein.

4.3 Hygiene

1. Reinigungs- und Hygiene-
plan muss aufliegen. Das 
Personal ist nachweislich 
darauf eingeschult.

2. In der Patiententoilette 
muss eine Handwasch-
möglichkeit mit Wasser, 
Seife und Einweghandtü-
chern vorhanden sein. Das 
ist dann zutreffend, wenn 
Sie getrennte Personal- 
und Patiententoiletten ha-
ben. Die Personaltoilette 
wird im nächsten Absatz 
beschrieben.

3. In Behandlungsräumen 
sowie in der Arzt-/Per-
sonaltoilette muss eine 
Handwaschmöglichkeit 
(Waschbecken ohne Über-
lauf) mit Warmwasser, fix 
montierten Seifen- und 
Desinfektionsmittelspen-
dern, Einweg handtüchern 
und Abfallkorb vorhanden 
sein.

4. WELCHE THEMEN SIND VON DER 
EVALUIERUNG ERFASST?
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4. Pflanzen mit Erde sind in 
Behandlungs- und Bera-
tungsräumen nicht zuläs-
sig.

5. Tiere sind in einer Ordina-
tion nicht zulässig, ausge-
nommen sind Assistenz-
hunde.

6. Fußböden und sonstige 
Oberflächen im Behand-
lungsraum müssen fugen-
los und flüssigkeitsdicht 
sowie leicht zu reinigen 
bzw. zu desinfizieren sein.

7. Wandbeläge bis ca. zwei 
Meter ab Fußbodenniveau 
müssen in Räumen mit be-
sonderer Verschmutzungs-
gefahr, z. B. bei Blutabnah-
men, leicht zu reinigen 
und zu desinfizieren sein.

8. Sollten Sie in Ihren Be-
handlungsräumen größere 
invasive Eingriffe durch-
führen, gelten strengere 
Anforderungen. Details 
dazu erhalten Sie direkt 
von der ÖQMED.

9. Wiederverwendbare Me-
dizinprodukte gehören 
entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen und 
den Herstellerangaben ge-
reinigt, desinfiziert und 
ggf. sterilisiert. Dieser 
Prozess ist auch schriftlich 
festzuhalten (Desinfekti-
onsplan). Sie können diese 
Aufgabe auch an Mitglieder 
Ihres Personals  delegieren 
und diese Verantwortlich-
keit schriftlich festlegen. 
Die Verwendung von Ein-
malprodukten ist zulässig.

10. Nadeln sowie sonstige spit-
ze oder scharfe Gegenstän-
de sind sofort nach Ge-
brauch in entsprechenden 
Entsorgungsbehältern zu 
entsorgen.

11. Ordinationsabfälle (Na-
deln in Entsorgungsboxen 
etc.) sind dann einem be-
fugten Entsorgungsunter-
nehmen zu übergeben. 
Die Übernahme der Ordi-
nationsabfälle ist zu doku-
mentieren (z. B. durch die 
Kopie der Rechnung). 
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4.4 Notfallvorsorge sowie 
Notfallausstattung

1. Eine Notfallausstattung 
inkl. Beatmungsbeutel 
muss in der Ordination vor-
handen sein. Diese muss 
leicht auffindbar und 
deutlich erkennbar gela-
gert sein.

2. Die Haltbarkeitsdaten 
sind regelmäßig zu über-
prüfen. Es kann auch eine 
Verantwortlichkeit bei De-
legation der Wartung fest-
gelegt werden.

3. Ein Notfallplan muss vor-
handen sein und dem 
Personal nachweislich 
(schriftlich dokumentiert) 
zur Kenntnis gebracht 
werden.

4.5 Arzneimittel- und Ver-
brauchsmaterialma-
nagement

Sicherstellung einer ausreichen-
den  Verfügbarkeit der benötig-
ten Arzneimittel und Verbrauchs-

materialien. Vorschriftsmäßige 
Lagerung der Arzneimittel und 
Verbrauchsmaterialien. Regel-
mäßige Überprüfung des Lager-
standes und der Ablaufdaten si-
cherstellen.

4.6 Suchtgiftbezug, Sucht-
giftgebahrung und 
Suchtgiftdokumenta-
tion

1. Suchtgiftvignetten sind 
diebstahlgeschützt aufzu-
bewahren.

2. Suchtgifthaltige Arzneimit-
tel sind vorschriftsgemäß 
zu lagern.

4.7 Apparative Ausstattung
 
In der Ordination befindliche Me-
dizingeräte  müssen je nach Her-
stellerangaben sicherheitstech-
nisch (z. B. EKG, Ultraschall) bzw. 
messtechnisch (z. B. RR-Messge-
rät, Körperwaage) überprüft sein. 
Prüfberichte bzw. Prüfplaketten 
müssen aufliegen bzw. aufgeklebt 
sein.



14

14 www.oeqmed.at

4.8 Laboruntersuchungen

Wenn Sie Laboruntersuchungen 
durchführen, dann ist die Ver-
lässlichkeit der Analyseergebnis-
se durch die nachweisliche Teil-
nahme an Ringversuchen o. ä. zu 
überprüfen.

4.9 Mitarbeiterinnenein-
satz

1. Verantwortlichkeiten sind 
schriftlich festzulegen.

2. Vertretungen sind schrift-
lich festzuhalten.

3. Teambesprechungen und 
diverse Schulungen/Ein-
weisungen (z. B. Geräte-
einschulung, Besprechung, 
wie im Notfall zu agieren 
ist) müssen schriftlich fest-
gehalten werden.

4. Das Personal wird bei Fort-
bildungsaktivitäten unter-
stützt.

5. Die Arbeitsplätze des Per-
sonals werden regelmäßig 
hinsichtlich Gesundheit 
und Sicherheit evaluiert.

4.10 Patientenhistorie und 
Dokumentation

1. Rezeptformulare und 
Stempel sind diebstahlge-
schützt aufzubewahren.

2. Patientenbezogene Daten  
(Dokumentation, Befunde)
sind systematisch zu erfas-
sen, Diagnosestellung und 
Behandlungsverlauf nach-
vollziehbar und über einen 
Zeitraum von mindestens 
zehn Jahren zu sichern.

4.11 Befundverwaltung und 
Befundweiterleitung

Befunde sind systematisch zu er-
fassen und vertraulich zu verwal-
ten und ggf. weiterzuleiten.

4.12 Patientinnenkommu-
nikation und Patientin-
nenaufklärung

Patientinnen und Patienten sind 
im Rahmen der ärztlichen Aufklä-
rungspflicht insbesondere über 
relevante Risiken aufzuklären. Die 



15

 15www.oeqmed.at

Aufklärung ist zu dokumentieren 
(Eigenvermerk in der Patienten-
datei oder Unterschrift der Patien-
tin auf Aufklärungsbogen).

4.13 Zugang zur ärztlichen 
Behandlung und Diag-
nosestellung

Mobilitätsbeeinträchtigten Per-
sonen ist der Zugang zur Ordina-
tion zu ermöglichen bzw. sind sie 
über die nächstgelegene geeig-
nete Einrichtung zu informieren      
(z. B. durch Eintrag in das Barrie-
refreiheitsregister).

Es gibt ein strukturiertes System 
zur Terminvergabe mit dem Ziel, 
Wartezeiten so kurz wie möglich 
zu halten und die durchschnitt-
liche Wartezeit wird regelmäßig 
erhoben. Ggf. werden Schritte zur 
Verkürzung in die Wege geleitet.

4.14 Unerwünschte Ereig-
nisse/Patientensicher-
heit sowie Beschwerde-
management

1. Unerwünschte Ereignisse 
sind zu dokumentieren. 
Es ist auch schriftlich fest-

zulegen, wie Ihr Personal 
mit Beschwerden umgeht. 
Dar über hinaus sind Ver-
besserungsmaßnahmen 
schriftlich festzuhalten.

2. Im Bedarfsfall das Fehler-
berichts- und Lernsystem 
CIRSmedical (www.cirs-
medical.at) der Österrei-
chischen Ärztekammer an-
wenden.

4.15 Datenschutz

1. Das Personal ist nachweis-
lich über seine Verschwie-
genheitsverpflichtung in-
formiert.

2. Mit EDV-Dienstleistern 
wurde ein Auftragsver-
arbeitungsvertrag abge-
schlossen.

3. Nicht mehr benötigte 
Datenträger (Festplatten), 
aber auch Papierdokumen-
te sind fachgerecht zu ver-
nichten und zu entsorgen. 
Hinweis: Lassen Sie sich die 
fachgerechte Vernichtung 
und Entsorgung bestätigen 
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bzw. dokumentieren Sie, 
wie Sie selbst die Daten-
träger bzw. Papierbefunde 
vernichtet und entsorgt ha-
ben.

4. Die EDV ist mit Passwör-
tern vor unbefugtem Zu-
griff zu sichern.

4.16 Ausstattung

Jede Ordination hat über eine der 
ausgeübten Fachrichtung ent-
sprechende Ausstattung zu ver-
fügen. 

Jede Ordination muss – unab-
hängig davon, ob Patientinnen-
empfang gegeben ist oder nicht,  
oder ob Sie körperbezogen oder 
gesprächsbasiert tätig sind – aus-
gestattet sein mit:

• Ordinationsschild mit Nen-
nung des Faches und der Er-
reichbarkeit,

• dem Stand der Technik ent-
sprechender Ausstattung zur 
Dokumentation (Computer, 
Notebook).

Darüber hinausgehende Ausstat-
tungsmerkmale sind entspre-
chend dem Fach und dem Leis-
tungsspektrum vorgegeben. 

Fachspezifische Ausstattungs-
listen können auf der Homepage 
der ÖQMED in der Anlage 1 der 
QS-VO heruntergeladen werden.

Sollten einzelne fachspezifische 
Ausstattungsmerkmale in der Pra-
xis nicht vorhanden sein, ist dies 
zwar kein Mangel, muss aber be-
gründet werden.
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Folgende Unterlagen müssen Sie in Ihrer Ordination (z. B. in einer Or-
dinationsmappe/einem Qualitätshandbuch) haben. Formulierungsvor-
schläge und Vorlagen finden Sie unter www.oeqmed.at/dokumente.

5.1 Thema Hygiene

 9 Hygienepläne (über die Reinigung und Desinfektion allgemein, 
die Reinigung und Desinfektion der Behandlungsräume und Ein-
richtungsgegenstände sowie allfällige Pläne über die regelmäßig 
stattfindende Aufbereitung von Instrumenten inkl. Sterilisation)

 9 Abfallentsorgungsplan bzw. Nachweise zur Abfallentsorgung

 9 Hygieneschulung des Personals

5.2 Thema Notfallvorsorge

 9 Notfallplan und schriftlicher Nachweis der Unterweisung Ihres 
Personals hinsichtlich des Notfallplans

 9 Schulungsnachweise Ihres Personals

 
5.3 Thema ärztliche Schweigepflicht

 9 Unterschriebene Verschwiegenheitserklärungen Ihres Personals 
und Ihres EDV-Unternehmens (Auftragsverarbeitervertrag).

5. WELCHE DOKUMENTE BRAUCHE ICH?
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5.4 Thema Sicherheit & Verbesserung

 9 Checkliste Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzbeschreibung

 9 Protokoll über Belehrung bei Gefahren- und Komplikationsmög-
lichkeiten, Verhalten im Brandfall

 9 Protokolle von Teambesprechungen und Jahresunterweisung 
des Personals

5.5 Thema Medizinprodukte & Medikamente

 9 Nachweise über erfolgte sicherheitstechnische Überprüfungen 
und messtechnische Kontrollen; Checkliste Eingangsprüfung für 
Medizinprodukte

 9 Bestandsverzeichnis und Gerätedatei (kann auch in einem Do-
kument kombiniert sein)

 9 Geräteeinschulungsnachweis des Personals

 9 Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte

 9 Checkliste Kühlschranktemperatur (Maximum-Minimum-Ther-
mometer, Maßnahme zur Kontrolle der konstanten Temperatur)
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6.1 Evaluierung allgemein

Muss ich meine Ordination wirk-
lich selbst evaluieren, auch wenn 
ich kaum oder gar keinen Pati-
entenkontakt habe, eine kleine 
Wahlarztpraxis führe, nur spora-
disch vor Ort bin, meine Privat-
praxis sich in einer Krankenan-
stalt befindet ...?

Ja, alle niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte sind verpflichtet, 
in ihren Praxen – unabhängig von 
Kassen, Leistungsspektrum etc. – 
alle fünf Jahre eine umfassende 
Evaluierung der Qualität durch-
zuführen und die Ergebnisse der 
ÖQMED mitzuteilen (§ 49 Abs. 2a 
ÄrzteG 1998).

Wie kann ich meine Praxis evalu-
ieren?

Sobald Sie von der ÖQMED den 
eingeschriebenen Brief mit der 
Information, dass Ihre Praxis zur 
Selbstevaluierung aufgefordert 
wird, erhalten haben, können Sie 
den Fragebogen zur Selbstevalu-
ierung bequem ONLINE über das 
Internet ausfüllen.

Rufen Sie dazu die Seite  
www.oeqmed.at auf.

6. DIE FAQS – „WELCHE FRAGEN SIND  
GEFRAGT?“

Wie erfolgt die Anmeldung auf 
der Homepage zur Selbstevaluie-
rung?

Die Anmeldung erfolgt mit 
Ihren persönlichen SSO- 
Zugangsdaten. Benutzername ist 
die ÖÄK-Ärztenummer, das ist die 
Nummer mit dem Bindestrich. 
Nummer und sofern Sie das SSO 
noch nie verwendet haben, auch 
das Initialpasswort, befinden sich 
auf dem eingeschriebenen Brief 
mit der Aufforderung zur Selbst-
evaluierung auf der Vorderseite. 
Dieses Initialpasswort ist nur ein-
mal gültig und muss nach der 
erstmaligen Eingabe individua-
lisiert werden. Man sollte bei der 
Erstanmeldung eine E-Mail-Ad-
resse hinterlegen, um später das 
neue Passwort zurücksetzen zu 
können, falls man es vergisst. 

Muss ich alle Kriterien der QS-VO 
erfüllen?

Ja! Allerdings nur die Kriterien, die 
für Ihre Praxis und die Behandlun-
gen, die Sie dort durchführen, re-
levant sind.

Der Fragebogen zur Selbstevalu-
ierung ist so konzipiert, dass an 
wichtigen Stellen Eigenschaften 
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der Ordination und der Leistungs-
erbringung abgefragt werden. Da-
durch wird die folgende Zusam-
menstellung des Fragebogens 
beeinflusst. Im Rahmen der Mög-
lichkeiten müssen Sie dadurch 
nur jene Fragen beantworten, die 
für Ihre Praxis zutreffen. 

Die folgenden Eigenschaften ha-
ben Auswirkungen auf den Frage-
bogen:

• Empfang von Patienten, Kli-
entinnen, Kunden,

• Behandlungsart,

• Leistungsspektrum,

• Toiletten,

• Behandlungsraumtypen,

• Personal,

• Suchtgifte.

Ist es zwingend erforderlich, das 
Fehlerberichts- und Lernsystem 
CIRSmedical anzuwenden?

Grundsätzlich ist es ausreichend, 
wenn Ihnen CIRSmedical bekannt 
ist und Sie gelegentlich Berichte 
unter www.cirsmedical.at nachle-
sen bzw. anonym berichten; dann 
können Sie die Frage bei der Eva-
luierung mit „JA“ beantworten.

6.2 Mängelbehebung, 
Überprüfung

Ich habe die Selbstevaluierung 
meiner Ordination ohne Mängel 
komplettiert. Werde ich sofort 
zertifiziert?

Die Zertifizierung Ihrer Ordina-
tion steht am Ende des Evaluie-
rungsprozesses. Davor werden 
die Angaben der Selbstevaluie-
rung generell auf Plausibilität und 
im Zuge von stichprobenartigen 
Überprüfungen auch vor Ort kon-
trolliert.
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Ich habe im Zuge der Selbsteva-
luierung meiner Ordination Män-
gel angegeben. Was hat dies für 
Auswirkungen?

Sie erhalten von der ÖQMED ei-
nen Auftrag samt Anleitung und 
Frist zur Mängelbehebung. Die 
Behebung ist der ÖQMED bspw. 
mittels Fotos oder Rechnungen 
nachzuweisen.

Ich habe die Mitteilung erhalten, 
dass meine Ordination stichpro-
benartig überprüft wird. Wes-
halb wird meine Ordination 
überprüft? Wie ist das Auswahl-
verfahren der zu überprüfenden 
Ordinationen?

Durch die Neuregelung des Evalu-
ierungsverfahrens, ist ab hier das 
Bundesinstitut für Qualität im Ge-
sundheitswesen (BIQG) zuständig.

Das BIQG hat die Ergebnisse der 
Selbstevaluierung im Rahmen von 
stichprobenartigen Vor-Ort-Be-
suchen durch ärztliche Peers auf 
ihre Validität zu überprüfen. Da-
für wird ausschließlich automati-
siert durch einen elektronischen 
Zufallsgenerator eine Stichprobe 

gezogen. Die in die Stichprobe fal-
lenden Ordinationen oder Grup-
penpraxen werden unverzüglich 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass 
sich ein Peer zwecks Terminver-
einbarung mit ihnen in Verbin-
dung setzen wird.

Wer überprüft meine Ordination?

Peers sind erfahrene Kolleginnen 
und Kollegen, die folgende Vor-
aussetzungen erfüllen müssen:

• Vertrauenswürdigkeit

• Kenntnisse in
 
rechtlichen Rahmenbe-
dingungen, insbesonde-
re Ärztegesetz, Gesund-
h e i t s q u a l i t ä t s g e s e t z , 
QS-VO, Hygieneverordnung, 
Medizinproduktegesetz, und 
Medizinproduktebetreiber-
verordnung

Grundlagen der Qualitätssi-
cherung und des Qualitäts-
managements im Rahmen 
der ärztlichen Tätigkeit
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• Soziale Kompetenz (Problem-
lösungstechniken, Modera-
tion, Führung, Auditdurchfüh-
rung, Gesprächsführung)

• Mindestens insgesamt fünf 
Jahre ärztliche hauptberuf-
liche Tätigkeit mit Schwer-
punkt in einer Ordination oder 
Gruppenpraxis

Im Zuge meiner Ordinations-
überprüfung wurden Mängel 
festgestellt. Was hat dies für Aus-
wirkungen?

Sie erhalten nun vom BIQG eine 
Abschrift des Protokolls Ihrer Or-
dinationsbegehung. Hiermit wird 
Ihnen die Möglichkeit eingeräumt, 
binnen 14 Tagen schriftlich oder 
per E-Mail eine Stellungnahme 
gegenüber dem BIQG abzugeben. 
Bereits innerhalb dieser Stellung-
nahmefrist können Sie die bei der 
Ordinationsbegehung festgestell-
ten Mängel beheben und die Er-
ledigung mittels Fotos oder Rech-

nungen nachweisen. Nach Ablauf 
der Stellungnahmefrist erhalten 
Sie vom BIQG einen Auftrag samt 
Anleitung zur Mängelbehebung. 
Die Behebung ist dem BIQG mit-
tels Fotos oder Rechnungen nach-
zuweisen.

Welche Konsequenzen hat es, 
wenn ich die Mängel in meiner 
Ordination im Zuge der Mängel-
behebung nicht beseitige?

Wenn die Behebung von Mängeln 
nicht oder nur unzureichend be-
legt wurde, ist das BIQG nach Ab-
lauf der Mängelbehebungsfrist 
dazu verpflichtet, eine Vor-Ort-
Kon trolle der Mängelbehebung 
durchzuführen. 

Wird im Zuge der Vor-Ort-Kon-
trolle festgestellt, dass alle Mängel 
behoben wurden, so wird Ihre Or-
dination zertifiziert. Wird jedoch 
festgestellt, dass Mängel noch 
offen sind, so ist das BIQG dazu 
verpflichtet, dies beim Disziplinar-
anwalt der Österreichischen Ärz-
tekammer anzuzeigen.
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7. CIRSMEDICAL – DAS ANONYME  
FEHLERBERICHTS- UND LERNSYSTEM

CIRSmedical ist ein Berichts- und 
Lernsystem, in welchem uner-
wünschte Ereignisse in der Me-
dizin von allen Beschäftigten im 
Gesundheitswesen sowie von Pa-
tientinnen und Patienten absolut 
anonym berichtet werden kön-
nen. 

Die elektronische Plattform dient 
als Informationsquelle, um aus 
den berichteten, auf Einzelsitua-
tionen bezogenen Vorfällen allge-
meingültige Verhaltensweisen im 
Sinne eines Lernsystems zu ver-
mitteln. Dadurch wird ein gegen-
seitiges Lernen aus Fehlern und  
von unerwünschten Ereignissen 
sowie eine Verbesserung eigener 
Verhaltensweisen und der Abläu-
fe in der Praxis ermöglicht. 

CIRSmedical bietet eine umfas-
sende Möglichkeit zur systema-
tischen Analyse von Zwischen-
fällen – unkompliziert, universal 

zugänglich und mit dem Fokus 
auf den Vorfall im Speziellen an-
statt auf Sanktionen für den Ein-
zelnen gerichtet. 

Um aus Erfahrungen von Ärztin-
nen und Ärzten oder anderen me-
dizinischen Fachkräften sowie aus 
Beobachtungen von aufmerksa-
men Laien zu lernen, werden Be-
richte nicht nur mit einschlägigen 
Fachexpertisen veröffentlicht, 
sondern auch um konkrete Lö-
sungsvorschläge und Leserkom-
mentare erweitert.  

Durch Beiträge und Berichte aus 
dem hausärztlichen Bereich wird 
Allgemeinmedizinerinnen und 
-medizinern unter www.cirsmedi-
cal.at/ vorfaelle-allgemeinmedizin 
die Möglichkeit geboten, Proble-
me und Erfahrungen aus dem Or-
dinationsalltag in einer eigenen 
Meldegruppe zu berichten.

MEHR INFOS

Mehr Informationen zu CIRSmedical und den weiteren Services finden 
Sie unter diesen Links:

www.cirsmedical.at
www.cirsmedical.at/vorfaelle-allgemeinmedizin
twitter.com/CIRSmedical
www.cirsmedical.at/podcast
www.cirsmedical.at/e-learning
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